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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.12.1975

Norm

AnerbenG §1

Krnt HöfeG 1990 §2

Rechtssatz

Eine bloß vorübergehende Zerstörung, mag sie auf Grund von Elementarereignissen, eines Brandes oder auf Grund

der Verwahrlosung durch den Eigentümer eingetreten sein, hebt die Erbhofgemeinschaft nicht auf. Nur dauernde

Nichtbewirtschaftung läßt diese Eigenschaft untergehen.
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